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Wichtige Mitteilung betreffend die OGAW-Sondervermögen 
VKB Portfolio – Stabilität WKN A12BQL, ISIN DE000A12BQL1 
 

Änderung der Besonderen Anlagebedingungen  
 

Die BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (BayernInvest) hat beschlossen, die 

Besonderen Anlagebedingungen (BABen) des oben genannten OGAW-Sondervermögens 

zu ändern. Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(nachfolgend „BaFin“) mit Schreiben vom 19.12.2022 werden die „Besonderen 

Anlagebedingungen“ des OGAW-Sondervermögens VKB Portfolio Stabilität (nachfolgend 

„die Fonds“) geändert.  

Am 02.08.2021 ist das Fondsstandortgesetz in Kraft getreten. Hierdurch wurden 

insbesondere Bestimmungen des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) geändert, die für 

Kapitalverwaltungsgesellschaften die Möglichkeit geschaffen haben, bestimmte 

Liquiditätsmanagement-Tools für ihre Fonds einzuführen. Hierdurch kann die 

Liquiditätssteuerung von Fonds optimiert werden.  

Die BayernInvest wird von der im KAGB eingeräumten Möglichkeit, sogenannte 

Rücknahmebeschränkungen einzuführen, Gebrauch machen und § 11 neu in die BABen 

aufnehmen.  

Des Weiteren wird im Rahmen der Anlagegrenzen die Liste der Emittenten in die mehr als 

35 Prozent des Wertes der Fonds investiert werden darf, redaktionell angepasst. 

Ab dem 01.01.2023 ist zudem die VO (EU) Nr. 1286/2014 über Basisinformationsblätter für 

verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsprodukte vom 09.12.2014 

auch von Kapitalverwaltungsgesellschaften anzuwenden. Dies hat unter anderem zur Folge, 

dass für Publikumsinvestmentvermögen, die nicht ausschließlich an professionelle Anleger 

vertrieben werden, ab diesem Zeitpunkt ein Basisinformationsblatt zu erstellen und 

zugänglich zu machen ist. Dieses Basisinformationsblatt ersetzt die wesentlichen 

Anlegerinformationen (wAI), die derzeit für Publikumsinvestmentvermögen erstellt werden. 

Vor diesem Hintergrund wird § 7 Abs. 5 b) der BABen der Fonds, soweit sie auf die wAI 



verweisen, angepasst; künftig wird diesbezüglich auf das Basisinformationsblatt 

hingewiesen. 

 

Die geänderten Regelungen der BABen lauten künftig wie folgt: 

§ 2 Ziffer 4 der BABen: 

§ 2 Anlagegrenzen: 

4. Die Gesellschaft darf abweichend von Absatz 3 in Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente folgender Emittenten: 
 
• Die Bundesrepublik Deutschland 

 
• Die Bundesländer: 

o Baden-Württemberg 
o Bayern 
o Berlin 
o Brandenburg 
o Bremen 
o Hamburg 
o Hessen 
o Mecklenburg-Vorpommern 
o Niedersachsen 
o Nordrhein-Westfalen 
o Rheinland-Pfalz 
o Saarland 
o Sachsen 
o Sachsen-Anhalt 
o Schleswig-Holstein 
o Thüringen 

 
• Europäische Union 

 
• Als EU-Mitgliedstaaten: 

o Belgien 
o Bulgarien 
o Dänemark 
o Estland 
o Finnland 
o Frankreich 
o Griechenland 
o Republik Irland 
o Italien 
o Kroatien 
o Lettland 
o Litauen 
o Malta 
o Polen 
o Luxemburg 
o Niederlande 
o Österreich 
o Portugal 



o Schweden 
o Slowakei 
o Slowenien 
o Spanien 
o Tschechische Republik 
o Ungarn 
o Republik Zypern 
o Rumänien 

 
• Als Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum: 

o Island 
o Liechtenstein 
o Norwegen 

 
• Als Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: 
o Australien 
o Japan 
o Kanada 
o Süd-Korea 
o Mexiko 
o Neuseeland 
o Schweiz 
o Türkei 
o Vereinigte Staaten von Amerika 
o Chile 
o Israel 
o Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland  

 
• EURATOM 

 
mehr als 35 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen. 
 

§ 4 Ziffer 1 der BABen: 

§ 4 Anteilklassen 

1. Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der 

Allgemeinen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich Ertragsverwendung, 

Ausgabeaufschlag, Währung des Anteilwertes, Verwaltungsvergütung, 

Mindestanlagesumme unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit 

zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.  

Die im KAGB vorgesehenen Liquiditätssteuerungsinstrumente dürfen bei Verwendung nur 

für das gesamte Sondervermögen und nicht nur für eine einzelne Anteilklasse eingesetzt 

werden. 

§ 11 der BABen wird aufgenommen und lautet wie folgt: 

§ 11 Rückgabebeschränkung 



Die Gesellschaft kann die Rücknahme beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der 

Anleger mindestens 10 % des Nettoinventarwertes erreichen (Schwellenwert). 

 

Die folgende Änderung wird der Bafin angezeigt: 

§ 7 Abs. 5 Buchstabe b) der BABen lautet künftig wie folgt: 

b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich 

vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres-, Halbjahresberichte, Verkaufsprospekte, 

Basisinformationsblatt); 

Die Änderungen treten mit Wirkung zum 01. Januar 2023 in Kraft. 

 

München, im Dezember 2022 

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 

Die Geschäftsführung 

 


